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Der Schutz des menschlichen Lebens

AaUuUs theologisch-ethischer Sıcht

Der deutsche Eınıgungsvertrag schreıibt in Artıikel 30 Abs dem gesamtdeut-
schen Gesetzgeber die Aufgabe VOILIL, „spatestens bıs ZUu 51 Dezember 1992 eine
Regelung treffen, die den Schutz vorgeburtlichen Lebens un die verfassungs-
konforme Bewältigung VO  a} Konfliktsituationen schwangerer Frauen VOT allem
durch rechtlich gesicherte Ansprüche für Frauen, insbesondere auf Beratung und
soz1ale Hılfen, besser vewährleistet, als 1€Ss in beiden Teıilen Deutschlands der-
Zelt der Fall 1St  “ Die Umsetzung dieser Verpflichtung in konkrete rechtspoliti-
sche Mafinahmen, die eiınen verbesserten Schutz des ungeborenen Lebens sıchern
sollen, stellt eınen 'Testfall dafür dar, ob sıch die erlangte polıtische, staatlıche
und wirtschaftliche Einheit UNSCICS Landes auch iın eıner demokratischen Werte-
gemeıinschaft ze1gt, die den ethischen Mıiınımalkonsens eıner pluralıstischen CS6
sellschatt gyarantıeren annn Die folgenden Überlegungen wollen die Fragestel-
lungen un Probleme skızzıeren, die sıch Aazu ARUNS der Sıcht der theologıschen
Ethik ergeben.

Die ethische Bedeutung des Lebensschutzes

Die moderne Gesellschaft verhält sıch den ındıviduellen Lebensplänen ıhrer
Büurger vollkommen ındıfterent. Ihr 7 weck liegt nıcht darın, da{fß S1Ee diese e1-
HET einheıtlıchen, Gedanken des Lebens ausgerichteten Lebenspraxıs
zusammentuührt. S1e besitzt iıhre moralısche Legıitimität vielmehr alleın deshalb,
weıl sS$1Ce jedermann die außeren Voraussetzungen dafür garantıert, da{fß unbelä-
stigt VO Übergriffen anderer seiıne Lebensziele verfolgen annn Dıie Gewährlei-

dieser Rahmenbedingungen, ınnerhalb deren die Bürger ıhre partikularen
Interessen verfolgen, 1St jedoch keine reın aufßerliche Vermittlungsfunktion. S1e
bıldet vielmehr die moralische Grundlage des modernen Staates, insotern dieser
auf eıner gegenseıtigen Anerkennung seıner Bürger beruht.

Das Postulat wechselseıtiger Anerkennung trıtt der Freiheit des einzelnen
nıcht als außere Schranke gegenüber, sondern tOlgt mıiıt Notwendigkeıt AaUsSs der
die Gesellschaft konstitu:erenden Eıinsıicht, da{fß ındıviduelle Freıiheıit 1Ur zugleich
mMiı1t allgemeiner Freıiheıt, also dıe Freıiheıit des einzelnen 1U INnmMenNn mMı1t der
Freiheit aller bestehen annn Dıie Anerkennung dieser fundamentalen Gleich-
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ursprünglichkeit, die WIr 1im Gedanken der unveräußerlichen Menschenwärde
rAER Ausdruck bringen, 1St die wesentliche Bedingung dafür, da{fß sıch eıne plura-
le Gesellschaft zugleich als eıne humane Gesellschaft denken aßt Die tragende
moralısche Eınsıcht, die der Wurzel WHIASGTFCT modernen Kultur steht, besagt,
da{ der Mensch nıcht 1Ur Nutzen un: Wert in der Sprache Kants: eınen
„Preıs“ sondern auch „Würde“ besitzt. S1e kommt ıhm als Subjekt, also aut-
grund seiner Fähigkeit sıttlıchem Handeln un trejer Selbstbestimmung
Die theologische Ethik erkennt im Gedanken der Menschenwürde das säkulare
Gegenstück ıhrer Überzeugung VO  e} der Gottebenbildlichkbeit des Menschen. Die
Menschenwürde-Idee, die hınter der ede VO den unveräußerlichen Menschen-
rechten steht, verdankt sıch also der „Wirkungsgeschichte des Evangelıums“
uUuNseTITeTr modernen Kultur. Sıe 1St jedoch nıcht diese gebunden, sondern besitzt
darüber hınaus allgemeinverbindliche Geltung. S1ıe Alßt sıch vernünftig nıcht be-
streıten, enn jedermann annn einsehen, da{fß dıie Bedingung gegenseıtiger An-
erkennung eım Versuch seiıner eigenen kulturellen Selbstauslegung immer
schonAr Die gegenseıltige Anerkennung der Menschenwürde, die sıch
iınhaltlıch einzelnen „Menschenrechten“ konkretisiert, 1ST deshalb die rund-
lage unNnseTrer humanen Rechtsordnung.

Aus dieser weıthın unbestrittenen Grundannahme ergıbt sıch eıne unmıttelba-
Konsequenz, ber deren praktische Tragweıite gegenwaärtıg Unklarheiten ent-

stehen. Menschliche Würde wırd VO  > einer demokratischen Rechtsgemeinschaft
ıhren Mitgliedern nıcht zuerkannt, sondern als ıhr vorausliegendes Fundament
anerkannt. Wır sınd nıcht kooptierte, sondern geborene Miıtglieder UNsSCICT (Ze:
sellschaft. Keıiner verdankt selne fundamentalen Rechte den anderen der eıiner
WI1€ auch immer zustande gekommenen gesellschaftlichen Mehrheit. Diese 1n der
deutschen Diskussion och weıthın anerkannte Überzeugung wırd heute VO

gelsächsischen Ethikern W1€ Peter Sınger in Frage gestellt. S1e tordern, dafß die
Gesellschaft eiınem estimmten Zeitpunkt, sinnvollerweise etwa ach Ende
des ersten Lebensjahrs, AauUus symbolischen Gründen aber auch bereıits be] der (Se-
burt, iın eiınem Zuerkennungsurteıil darüber befindet, ob S1€e die neuankommen-
den Mitglieder als solche anerkennen un! iıhnen den Status menschlicher Würde
zusprechen soll

Wenn menschliche Würde dem Urteil der Gesellschaft vorausliegt, annn Aflst
S1Ee sıch auch nıcht eınen estimmten Zustand, eın geistig-psychısches L ei-
stungsvermogen der eıne ertorderliche Entwicklungsstufe binden. Zwar kommt
dem Menschen Würde ErSIE aufgrund seınes Subjektseins un: seiner Fähigkeıt ZUr

treien sıttlıchen Selbstbestimmung Da diese jedoch dem Menschen als Natur-
eıgnet, mMu auch der naturale Entwicklungsprozefß, aus dem die Fähigkeit

ZUr Selbstbestimmung hervorgeht, in den Schutzbereich der Menschenwürde
miıteinbezogen werden. Jeder Eıngriff in den natürliıchen Entwicklungsvorgang
würde die künftigen Selbstbestimmungsmöglıchkeiten eınes freien Subjekts e1n-
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schränkenden Bedingungen unterwerten un:! iın seinen personalen Freiheitsraum
eingreıfen. Zwischen den spezıfısch geistigen Vollzügen des Menschseins un:
selinen naturalen Mındestvoraussetzungen besteht eın unauflösbarer Zusammen-
hang, der a7u führt, da{fß WIFr die Freiheit un: Wuürde der anderen 1U annn ach-
tcn, WCNN WIr S1e bereıts der Untergrenze ıhres konkreten Daseıns, der In
tegrıtät ıhrer körperlichen Exıiıstenz respektieren.

Menschliche Würde kommt deshalb jedem schon durch seıne biologische Taär-
gehörigkeıit AB Gattung Mensch Die A4US dieser Würde hervorgehenden
Rechte siınd ıhm nıcht aufgrund besonderer Qualitätsmerkmale, sondern allein
deshalb geschuldet, weıl CI Mensch 1St und als Mensch geboren wurde. Die An-
erkennung dieses Grundsatzes stellt eiıne entscheidende Einsichtsschwelle dar,
die moralisches Bewulfitsein Erst ach langem geschichtlichem Rıngen CI -

reichte. Dıi1e Sklavenbefreiung, die tarbige Bügerrechtsbewegung un: die Frauen-
emanzıpatıon markierten wichtige Etappen ın diesem Klärungsprozeiß, enn S1e
schärften Bewulfstsein dafür, dafß Menschsein nıcht durch soz1ıalen Stand,
Hauttfarbe der Geschlechtszugehörigkeit definiert werden annn Der Versuch,
die Menschenwürde erneut eın biologisches Unterscheidungsmerkmal, nam-
ıch das bloße Alter des Kındes in seiıner vorgeburtlichen Lebensphase, bın-
den, wiıderstreitet deshalb der Logık der geschichtlichen Vernuntftt. Dıiese zielt auf
dıe Beseıtigung aller Barrıeren, nıcht auf die Errichtung Zulassungsschran-
ken, die UNseIC Einsıicht 1ın die gemeınsamen natürlichen Grundlagen UuUuNsSsSCcCICS

Menschseıins wıeder ın rage stellen.

Der moralısche Status des Embryos
Die Entscheidung darüber, VO welchem Zeitpunkt der Embryonalentwick-

lung WIr eın menschliches Wesen VOT uns haben, das Träger der Menschen-
würde seın kann, 1St ımmer auch VO phılosophischen Voraussetzungen abhän-
Q Wer den Menschen 1Ur VO seinen höchsten geistigen Vollzügen, dem Ver-
mogen Personalıtat und Rationalıtat her bestimmt, der wırd menschliches Le-
ben trühestens VO dem Zeitpunkt als schutzwürdı1g anerkennen, dem die
organıschen Voraussetzungen (Dıfferenzierung zwıischen Rückenmark un: (S@e-
hırn, Vorhandensein VO  — Gehirnströmen USW.) vorliegen. Ebenso werden OS1-
tıonen, die Menschsein Kommunikationsfähigkeit un soz1ıale Interaktion
bınden, azu ne1gen, erst ann VO Menschenwürde sprechen, WCNN eıne
selbständige Lebensfähigkeıt ausgebildet ISt, die das Ichbewußtsein un die
Kommunikationstähigkeit eınes möglıchen Interaktionspartners begründen. Un:
ter dieser Voraussetzung erscheıint ann die Durchtrennung der Nabelschnur be]
der Geburt als der sıchtbare Begınn der so71alen Fxıstenz elınes Menschen. Sol-
che Lösungen haben zunächst das moralısche Empfinden auf ıhrer Se1-
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tESs; das sıch beim Anblick eınes neugeborenen Kındes in uns regt un: die Hal-
(ung der Fürsorgebereıitschaft als das Paradıgma moralıscher Verantwortung
(Hans Onas) hervorruft. Ö1e stehen aber eiınem ratiıonalen Dilemma, weıl
die Eiınschränkungen, denen S1e das vorgeburtliche Leben unterwerten, auch
ach der Geburt auttreten können. Kommunıikation un! Ichbewufßtsein 1 -

liegen auch beim erwachsenen Menschen zahlreichen Beeinträchtigungen; S$1e
können zeitweılıg (Z während des Schlafs) der auf Dauer (durch Unfall, Be-
hinderung un Alter) verlorengehen. Natürlıch ordern nıcht alle, die dem VOIL -

geburtlichen Menschen eın eigenständıges Lebensrecht absprechen, Unfallopfer,
gelstig Behinderte der aut Dauerpflege angewlesene alte Menschen toten
ber S1Ce können aufgrund ıhrer eıgenen Voraussetzung eıne solche Konse-

nıcht mehr kohärent argumentieren, nachdem S1Ee CS eiınmal zugelassen ha-
ben, den Lebensschutz einschränkenden Bedingungen unterwerten.

Eın muıiıttlerer Lösungsweg, der auch in der katholischen Moraltheologie och
vertreten WITF'! d un: sıch dabe;j autf die arıstotelische Theorie der Sukzessivbesee-
lung stutzen kann, vertritt den Gedanken eınes abgestuften vorgeburtlichen -
bensschutzes. Diese Posıtion geht davon AaUS, da sıch der embryonale Entwick-
lungsprozeiß in mehreren Stuten vollzieht un VO der Menschwerdung
(Befruchtung) ber die Indivyiduation (Einnistung des Eıes) ZUT Personalıisatıon
(Ausbildung des Gehirns) voranschreitet. Der vorgeburtliche Lebensschutz muf{fß
dieser Posıtion zufolge ZW ar den Prozefß der Menschwerdung umftas-
SCHN, aber steht auf jeder Stute einem posıtıven Zweıtel, der CS erlaubt,
das Lebensrecht des Embryos gleichwertige der höherrangige Rechte der
schwangeren all zurückzustellen. Dıie praktische Bedeutung dieser Überlegung
1St jedoch gering, weıl die geforderten Frısten tür eıne Lockerung des Lebens-
schutzes Jjenseıts der Grenze lıegen, die sıch VO Datum der Nıdatıon der der
Ausbildung der Gehirnanlage her zıehen lassen. Die Berufung auf die VO der
Kırche selbst jJahrhundertelang gelehrte Theorie der Sukzessivbeseelung stellt
dem eın vültiges Argument dar S1e zeıgt 11UT die Abhängigkeıit VO der zeıitbe-
dingten naturwissenschaftlichen Erkenntnis, in diesem Fall VO der arıstoteli-
schen Zeugungsbiologıe, die eine Beseelung des Mannes Tag und eıne Be-
seelung der Tau 40] Tas annahm. Der Haupteinwand diese epıgeneti-
sche Theorie besteht enn auch darın, da{ß S1E dem gegenwartıgen human-
embryologischen Erkenntnisstand nıcht mehr entspricht!.

Nımmt INnan diese wıssenschaftlichen Erkenntnisse CINSU: 1st heute eın
7 weıtel mehr daran möglıch, da{fß menschliches Leben VO Zeıtpunkt seıner Be-
Truchtung sowohl artspezifisch als auch indıvidualspezifisch testgelegt 1STt.
Durch die Möglıchkeiten der Reagenzglasbefruchtung wiırd uns 1€eSs auch
schaulıch demonstriert. Das „biogenetische Grundgesetz“ Ernst Haeckels,
ach die Indıyıdualentwicklung die Phylogenese rekapituliert, der Mensch also
AaUuUs eiınem zunächst iınfrahumanen Zellhauten entsteht, 1St durch die moderne
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Genetik endgültig wiıderlegt Der Mensch entwickelt sıch nıcht analog den
stammesgeschichtlichen Übergängen der Evolution Zzu Menschen, sondern
entwickelt sıch VO  wn Anfang als Mensch Durch alle Stadien SCINCT Entwick-
lung hindurch bewahrt konkrete Individualität, die sıch HULTE ıhrem Je-
weılıgen Erscheinungsbild Ündert Das bedeutet, dafß 6S der vorgeburtlichen
Entwicklungsphase des Menschen ohl UÜbergänge un: neueinsetzende Ent-
wicklungsschübe 1aber keine klar erkennbaren Zäsuren x1bt denen sıch der
Antang des Personseılns und damıt der FEıntrıtt der Menschenwürde testmachen
ließe Jeder Vorschlag, schutzwürdiges Leben erst VO  e estimmten e1lıt-
punkt ach der Befruchtung beginnen lassen, beruht auf etzten En-
des willkürlichen Festlegung, die VO den embryologischen Fakten her
offenbleiben mu{fß Be1l der Beratung des Embryonenschutzgesetzes hat sıch der
Gesetzgeber VO dieser Erkenntnis leiten lassen un menschliches Leben VO  e}

Anftfang dem Schutz der Menschenwürde unterstellt.
w den Embryo ı SC1INCNH vorgeburtlichen Lebensphasen bereits C1NC

Person NCNNCN kann, 1ST letzten Endes C1INC rage der Sprachregelung. Versteht
I1a  e den Personbegriff nıcht ı Sınn SC1IMNCS metaphysıschen Gehalts, sondern
AD Beschreibung empirıischer Persönlichkeitsmerkmale, I1USSCH WIT ZOSCIN,
C1iNn neugeborenes ınd Person NECNNECN Der Streıit darüber, ab W anllı C1nNn Em-
bryo Indıyıduum, Mensch der Person ZzCNANNL werden kann, ZUHE Bewer-
tung SC1INCS5 Lebensanspruchs Grund 1aber nıchts Entscheidendes be1 Aus-
schlaggebend dafür 1ST allein die Tatsache, da{ß die befruchtete Fizelle schon die
volle Potentialıtät besıitzt sıch personalen Daseın un sıttlıchem
Subjektsein entwickeln Wır USSCIM deshalb die VOT ıhr lıegende Entwick-
lungschance ZAE personalen Menschseıin MIL der gleichen Unbedingtheıt achten,
MI1It der WIL heute wollen, da{fß damals uUuNseTE mögliche Menschwerdung geachtet
wurde Solcher Achtung gegenüber den unverfügbaren Lebenschancen UuNsSCeTCT

Nachkommen werden WIT aber NUr annn gerecht WEECNN WITL den ZaNZCH nNnatura-

len Entwicklungsproze(ß A4AUS dem C1M Menschenwesen unseresgleichen hervor-
geht dem Schutz der Menschenwürde unterstellen

Der Konflıkt 7wıischen Lebensrecht des Kındes un Selbstbestimmungsrecht
der al

Die gegenwWartıgen Auseinandersetzungen GCIHE Neuregelung des Dn le1-
den häufıg darunter, da{fß beıide Seıten jeweıls die Hältte des Problemzusammen-
hangs ausblenden, die ıhren Argumentationsgang Das moralische Problem
des Schwangerschaftsabbruchs wırd ann entweder ausschliefßlich 4US der Sıcht
der betroffenen KAau gesehen der die moralische Bewertung berücksichtigt ıhre
besondere S1ıtuation überhaupt nıcht Beide Sıchtweisen bleiben abstrakt, weıl S1IC
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den Embryo losgelöst (0)]81 der Selbsterfahrung der schwangeren Tau gleichsam
„chiırurgisch“ rein betrachten der umgekehrt deren subjektives Erleben ZUu al-
leinıgen Bewertungsmaßstab machen. S1e verfehlen auf unterschiedliche Weiıse
den Anspruch jener unvergleichbaren Symbiose des Lebens, der die
Natur Multter un: ınd während der Schwangerschaft aneınander bındet?2.

i1ne allgemeine Güterabwägung 7zwischen dem Lebensrecht des Kindes un:
dem Selbstbestimmungsrecht der YAYU erscheıint deshalb schwier12, weıl beide
verschiedenen Wertordnungen zugehören. Die philosophische Ethik hat in der
Unterscheidung VO  e} Wertfundamentalıtät un Werthöhe jedoch eın Krıiterium
entwickelt, das ethischem Gesichtspunkt für dıe Priorität des Lebensschut-
TE spricht. Als das fundamentalste Gut ISt. das Leben die Voraussetzung ZuUuUr

Verwirklichung aller anderen Güter; gerade eıne demokratische Gesellschaft, die
ıhren Miıtgliedern die Anerkennung und Realisierung höherer Werte nıcht VOI-

schreiben kann, mMUu: ıhnen entschiedener die tundamentalen Vorausset-
ZUNSCH m711 sıchern. Auf dem Boden eıner demokratischen Rechtsordnung
annn das Selbstbestimmungsrecht der Tau deshalb nıcht verstanden werden,
da{fß CS die freje un: unkontrollierte Verfügungsgewalt ber das Leben des uUuNsC-
borenen Kıindes einschliefßt. uch WEeNN dieser Zusammenhang oft ausgeblendet
un verdrängt wird, 1St dıe Selbstbestimmung der schwangeren arl doch
gleich eıne definıtive un: ırreversible Fremdbestimmung des Embryos, die des-
SCI1 tundamentale Rechte mıfßachtet. iıne solche Miıßachtung Alßt sıch auch nıcht
durch die Berufung auftf das eıgene Gewılissen rechtfertigen, ennn die Inanspruch-
nahme eıner Gewissensposıtion 1sSt 1Ur auf der Basıs gegenseıtıger Anerkennung
möglıch. Wenn der Gedanke der Menschenrechte überhaupt eınen Sınn haben
soll, annn besagt doch zumiıindest dies, da{ß die Rechte eınes Menschen nıcht
VO der Gewissensentscheidung eınes anderen abhängıg gyemacht werden dürten.
Die iınflationäre Berufung auft das eıgene Gewiıissen 1St heute zudem eiınem
gängıgen Stilmittel politischer Rhetorik geworden; das Gewıissen droht dabe]l
eıner „bıllıgen Legıitimationsmünze“ (Josef Isensee) verkommen.

Dennoch mMu eıne ethische Bewertung versuchen, auch der besonderen S1ıtua-
t10n der schwangeren 1a gerecht werden. Die Gesellschaft annn den (8-
burtsdienst der Frauen nıcht mMıt gleicher Selbstverständlichkeit eintordern W1€
den Wehr- der Zivildienst der Männer. Als Multter 1St die schwangere Ta für
ıhr ınd der wichtigste un der nächste Mensch. Die Eıinzigartigkeit der Multter-
Kınd-Beziehung annn nıcht ach der Analogıe eınes Besitzverhältnisses gedacht
werden, das den Embryo als Sache („portio mulhıer1s“) behandelt un der rechtlıi-
chen Verfügungsgewalt der TAau unterstellt. Das Verhältnis der schwangeren
TAau ıhrem ungeborenen ınd AlßSt sıch 1Ur durch den Gedanken der Fürysoy-
ZE und Verantwortung beschreıiben, W as 1im Grenztall der ungewollten Schwan-
gerschaft auch die Zumutung ungewollter Verantwortungsübernahme e1n-
schliefßt. Die Problemlosigkeıit, mı1t der WIFr unNns daran gewÖhnt haben, VO  a}
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„ungewollter“ Schwangerschaft sprechen, verdeckt jedoch allzu leicht, da{fß
das Selbstbestimmungsrecht der TAau nıcht erst mı1t dem Eıintritt der Schwanger-schaft beginnt. Es gehört in allen Lebensbereichen Z Ethos der Freıiheit, da{fß
ıch den Konsequenzen meılnes Verhaltens ftür andere auch ann stehen mußß,
WCNN ıch diese nıcht gewollt oder vorausgesehen habe

Das in der angelsächsischen Diskussion häufıg Beıispiel eınes Men-
schen, der eines Morgens beim Aufwachen überrascht teststellt, da{fß den
Urganısmus elines schwer nıerenkranken, doch weltberühmten Geigers AaNSC-
schlossen wurde, un: dafß die Gesellschaft VO  w} ıhm CrWAartetl, (4A080] Monate langdie Einschränkungen eines solchen symbiotischen Lebens ertragen, wiırd des-
halb der menschlichen Sıtuation „Schwangerschaft“ nıcht gerecht. Der Ausweg,
das Lebensrecht des Embryos anzuerkennen un ıhm zugleich eIn SOZCNANNTES
Recht ZU Gebrauch eines anderen Körpers abzusprechen bleibt eıne abstrakte
Spekulation. S1e VOTaUS, da dıe Schwangerschaft W1e€e eın Naturere1ign1s
über Multter un: ınd kommt und beide ın eıner Weıse aneınander kettet, die
VO  e) der al 11UTr als „Nötigung“ und als unzulässiger Eıingriff iın ıhr Selbstbe-
stımmungsrecht erlebt werden annn Dies trıfft jedoch NUuUr für den Fall der Ver-
gewaltigung Z der nıcht Z Ausgangspunkt eıner generellen Beurteilung des
1ın eıner Schwangerschaftssituation bestehenden Interessenkonflikts VO Mutltter
un ınd gemacht werden annn eht INnan dagegen VO  z) einem umtassenden Be-
orıff der Selbstbestimmung AaUsS, der auch die Verantwortung tür das eıgene SEe-
xualverhalten un die Bereitschaft ZUuUr Folgenübernahme mıiıteinschlie(ßt, ann
AlSt sıch das Lebensrecht des Kındes nıcht mehr als eıne ungerechttertigte Fın-
schränkung des müutterlichen Selbstbestimmungsrechts verstehen.

Diese 1ın sıch schlüssige ethische Argumentatıon ann jedoch eıne doppelte
Schwierigkeıit nıcht überspielen, die sıch der praktischen Einforderung des Ke-
bensschutzes stellt. Die Ethik der Folgenverantwortung, die Väter un: Müuültter
ogleichermaßen in Pflicht nımmt, wırd biologisch einselt1g der Ya abverlangt,
während der Mann sıch ıhr entziehen kann, hne unmıttelbar das Lebens-
recht des Kıindes verstoßen. Eın Ausweg aus diesem Dilemma ann jedoch
nıcht darın bestehen, da{fß die Gesellschaft 6S den Frauen erleichtert, sıch
Berufung auf ıhr (Gewı1ssen Selbstdispens erteılen. Vielmehr mMu S1Ee 1im Öt-
tentlichen Meıinungsklima Sıgnale SCtZEN: dıie CS den Vätern erschweren, sıch aus
iıhrer Verantwortung davonzustehlen. ine schwangere Ta iın ıhrer Notlage Al
lein lassen der S1Ee ZALE Abtreibung drängen, 1STt eın Kavalıersdelikt, SON-

ern eıne schwerwiegende Gefährdung menschlichen Lebens, die der Staat eben-
sSowen12 W1€E Fahrerflucht der Alkoholismus 1m Straßenverkehr eintach tolerie-
IcnNn darf

Dıie Analogıe ZUr Moral 1m Straßenverkehr, für die uUuNseTrec Gesellschaft in den
VErSANSCNCNH Jahren eıne ımmer schärfere öffentliche Sensı1bilität entwickelte,
stimmt jedoch nıcht 8anz Fürsorge und Obhut, W1€ S1e ın der intımen Eltern-
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Kıind-Beziehung gefordert sind, lassen sıch anders als die Folgenhaftung 1m Stra-
Kenverkehr nıcht erzwıngen; die Väter können ZUT Bewältigung eıiner Schwan-
gerschaftssıtuation Ta ET. begrenzt und die Frauen ohl überhaupt nıcht ıh-
1E Wiıllen iın Pflicht SC werden. Darın lıegt die eigentliche Schwier1g-
keıt, das ungeborene Leben wıirksam schützen. ine humane Gesellschaft, die
sıch ıhrer moralıschen Legıtimatıon verpflichtet weılß, darf VOTLr ıhr GCESE ”an
kapitulieren, S1E alle Miıttel der Bewufßßbtseinsbildung un: Einsiıchtsstärkung
ZUguUunNstenN des Lebens erprobt hat

Die Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der TAau verdeckt 7zudem eın
anderes Problem, autf das Psychologen 1im Zusammenhang mIıt der Schwanger-
schaftskonfliktberatung hınweısen. Es stellt sıch die rage, ob die Fähigkeıit, Ent-
scheidungen VO  w oroßer Tragweıte tallen, in einem psychisch belastenden
Konftlıikt, W1€ CS eıne Schwangerschaft darstellt, nıcht prinzıpiell eingeschränkt
1St iıne solche Eınschränkung der Entscheidungsfähigkeit wırd nıcht NUr durch
äufßeren Druck VO seıten der Umgebung verursacht. S1e ann auch das Ergebnis
innerer Konfliktsitunationen se1n, deren Bewältigung eın unbewußter Schwan-
gerschaftswunsch beıtragen soll (Irennungs- un: Beziehungskonflikte, blö-
sungskonflikt be1 Jungen Mädchen, Alterskonflikt be] Frauen iın den Wechseljah-
ren). Solche unbewulfsten Schwangerschaftswünsche werden übrigens auch als
Erklärung für die merkwürdige Tatsache herangezogen, da{fß die weıtgehende Se-
xualaufklärung und die kostenlose Abgabe VO  — Verhütungsmitteln autf dem (Ze:
bjet der ehemaligen DD  Z die hohen Abtreibungszahlen nıcht verringern OnNnn-
ten *. Fur die Schwangerschaftskonfliktberatung erg1bt sıch A4US den psychıschen
Eiınschränkungen der Entscheidungsfreiheit der TAau die Pflicht ZANT: umfassen-
den Beratung un Aufklärung ber alle Aspekte des Schwangerschaftskonflikts.
„Die Freiheit eıner Wahl besteht nıcht 1L1UT iın der Abwesenheit VO  z aufßerem
Druck, sondern auch ıIn der iınneren Fähigkeit, die ZAHT: Wahl stehenden Möglıch-
keıiten wirklich genügend überblicken un: ın ıhrer Bedeutung ausloten kön-
nen  “ Wer dıe belastenden Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs 4UsSs der Be-
ratung ausklammert, die Schwangere „schonen“, verhilft ıhr weder e1-
1ICT kompetenten Entscheidung VOT dem Abbruch och erleichtert seıne nach-
träglıche Verarbeitung 1mM emotıionalen Erleben der 'Tat

Zur rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs
Die gegenwärtıge rechtspolitische Diskussion steht aus der Sıcht der beiden

cOhristlichen Kırchen uUuNseTrTCcs Landes NFTr eıner ungünstıgen Ausgangslage. Die
bestehende Indikationenregelung hat ıhr ursprünglıches Zıel, eınen wırksameren
Schutz des ungeborenen Lebens gewährleisten, nıcht erreicht. Wenn die ANTS=
nahmen YAÄUNG sıch nıcht gewollten Regel werden, wiırd die ede VO  un der „Un-
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antastbarkeit“ des Lebens einem Feigenblatt, das die Blöße der tatsächlich
praktizierten Miıßachtung auf Dauer nıcht bedecken annn 1ne Indikationenre-
gelung älßt sıch zudem 1Ur 1im Fall der medizinischen Indikation, 1ın der GS e1-
ner anders nıcht auflösbaren Kollision gleichrangiger Rechtsgüter kommt, auch
moralısch rechttertigen. Die ethische Problematik der eugenıschen un: insbeson-
TE der soz1alen Indikation wırd dagegen auch außerhalb der christlichen Kır-
chen weıthın anerkannt. Viele teilen die schwerwiegenden moralıschen Beden-
ken, die sıch eıne Abtreibung aufgrund sozıaler Notlage der vermuteter

Behinderung richten, auch WEeNN S$1Ce Ende doch bereit sınd, S1e gegenüber
dem Selbstbestimmungsrecht der FAal zurückzustellen. Die bisherige Indikatio-
nenregelung stellt deshalb A4Us der Sıcht der christlichen Kırchen keinen unbe-
dingt erhaltenswerten Status qUO dar, den gegenüber eiıner generellen Fristen-
regelung verteidigen bereits eıne beachtliche Großtat für das Leben ware.

Mıt der Tatsache, daflß die strafrechtlichen Alternativen 1Ur geringen Einflu{ß
auf die tatsächliche Zahl der Schwangerschaftsabbrüche haben Alßt sıch jedoch
eın genereller Verzicht auf den Eınsatz strafrechtlicher Mıttel begründen. Die
VO den Betürwortern der Retform des DE damals in Abrede gestellte 5Sogwir-
kung, die A eıner reinen Entpönalisierung 1m Urteil der Bevölkerung eıne
ralısche Freigabe macht, 1St tatsächlich eingetreten. Das Gefälle, das VO Strat-
verzicht des Staates ber die scheinbare Legalität ZT: moralıschen Gleichgültig-
eıt führt, würde durch eınen strafrechtlichen Rückzieher des Gesetzgebers och
zusätzlıch verstärkt. In allen anderen Bereichen des Lebensschutzes (Gentechno-
logıe, Embryonenforschung, Vergehen die natürliıche Umwelt) 1st die S 1-
enalwıirkung strafrechtlicher Verbote allgemeın anerkannt. Ihnen kommt eıne
unerläfßliche Symbolfunktion Z weıl S1Ce die iın HASEFEGT Rechtsordnung SC
schützten (Csuter un: Werte repräsentieren.

Die indirekte Rückwirkung auf das moralische Bewulbistsein der Bevölkerung
macht sıch der Gesetzgeber auch ın Fällen ZUANÜTZE; ın denen die Eınhaltung
och schwerer kontrollieren 1St als beim Schwangerschaftsabbruch. SO hat
sıch in dem Embryonenschutzgesetz VO Dezember 1990 für eınen umfas-
senden stratrechtlichen Schutz des embryonalen Lebens entschieden. Schon AaUuUs

Gründen der inneren Kohärenz des Rechtssystems erscheınt CS wen1g plausibel,
diesen Schutz iın eiıner spateren Entwicklungsphase des Embryos wıeder ZUrTr Dıs-
posıtıon stellen. CS A4US rechtssystematischen Gründen ratsam erscheint,
den bısherigen $ 218 4US dem Kreıs der „Straftaten das Leben“, also dem
16 Abschnitt des StG B herauszunehmen un: in eiınem Sondergesetz („Lebens-
schutzgesetz“) zusammenzufassen, mussen Jurısten entscheiden®. Dıi1e Bestim-
INung VO S3 Abs des Sussmuth-Entwurftfs ZzUu geplanten Lebensschutzge-
SCLZS wonach Schwangerschaftsabbruch 1m Fall einer Notlage und ach VOTANSC-

Beratung durch einen Arzt „zulässıg“ seın soll, implızıert jedenfalls eın
unannehmbares moralıisches Urteıl, das ber den Stratverzicht des Staates hınaus
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auch eıne ethische Freigabe der Abtreibung implızıiert. Als eın symbolisches S18
onal in die alsche Rıchtung ware 1es tür beide christliche Kıirchen unannehm-
bar uch die bayerische evangelısche Landeskirche, dıe sıch mıt knapper Mehr-
eıt tür eiınen Verzicht auf strafrechtliche Sanktionen ausgesprochen hat, häalt
der prinzıpiellen Einschränkung fest; da{ß Abtreıibung, außer 1m Fall der med171-
nıschen Indıkation, ethisch nıcht gerechtftfertigt werden ann ?.

Dennoch läuft die Diskussion den Stellenwert des strafrechtlichen Lebens-
schutzes Gefahr, VO den sozzalpolıtıschen un: sozialrechtlichen Ma{ißnahmen ab-
zulenken, die im Interesse eınes gesellschaftlichen Bewufltseins ZUgunsten
des ungeborenen Lebens dringend geboten sınd Eın langfristiges gesellschaftli-
ches Konzept, das eınen wırksamen Lebensschutz erreichen sucht, sollte sıch
1er keinen Stellvertreterkrieg das Strafrecht aufzwıngen lassen. Wenn 11Lan

bisher VO  a der soz1alrechtlichen Seıte als VO flankierenden Maßnahmen SCSPIO-
chen hat, legt sıch heute eın Prioritätenwechsel ahe Der strafrechtliche
Schutz erscheıint dann als die „flankierende“ Mafßnahme, die symbolisch auf die
Ernsthaftigkeit uUuNnNsSsSCeCICS$ Wiıillens eınem wirksamen Lebensschutz verwelıst.
Da{iß strafrechtlicher Schutz alleın wirkungslos bleibt, besagt och nıcht, da{ß
als unerläßlicher Flankenschutz sozialpolitischer Ma{iS$nahmen nıcht dennoch se1-

Bedeutung hat ber das rechtliche Verbot löst auf sıch alleın gestellt och
keıne einz1ge der Konflıktlagen, die Frauen ZU Schwangerschaftsabbruch rän-
sCHh Wer die Abtreibung verbietet, aber die bestehenden Notlagen nıcht ändern
will, macht CS sıch auf seıne Art bıllıg mıt dem Problem des Schwanger-
schaftftsabbruchs. Hınter eiınem 11UT plakatıv vorangetragenecn Lebensschutz ann
sıch eiıne besonders zynısche orm der Gleichgültigkeıit verbergen, die für
die menschliche Not blind bleibt, In die Frauen durch eıne Schwangerschaft Dr

können.

FEın Bewulfstsein ZUgunNstenN des Lebens

Die Aufgabe, eın gesellschaftliches BewulStsein ZUgunsten des ungebore-
nen Lebens fördern, wırd mı1ıt der FEinsıcht Ernst machen mussen, dafß eın
wirksamer Lebensschutz nıcht hne die unmıttelbar betroffenen Frauen un Crst

recht nıcht S1@e erreichen ISt Eın vorrangıges Ziel wırd darüber hınaus
se1n, auch die Väter in die Verantwortung tür das ungeborene Leben einzubezie-
hen Das Bild VO ausgeschlossenen Drıitten, der abseıts VO der isolierten W €e1-
erbeziehung 7zwischen Multter un ınd steht, bedarf einer öffentlichen Korrek-
iu  - Diese mu{ß sowohl be1 den Frauen als auch be] den annern das Bewuflßtsein
dafür schärfen, da{ß CS sıch be] Schwangerschaftskonflikten ımmer eın Drei-
ecksverhältnıs handelt, be1 dem in der Regel der Mann der stärkste Partner un
das ungeborene ınd das schwächste Glied isSt: Der Vorschlag des Süssmuth-
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Entwurfs, auch die Väter ungeborener Kınder ın die Schwangerschaftsberatung
mıteinzubeziehen, verwelst dabei ın die richtige Rıchtung. Darüber hinaus 1St
prüfen, ob nıcht wenı1gstens ıIn schwerwiegenden Fällen der Versuch Strat-
androhung gestellt werden kann, eıne schwangere TAau ıhren Wıllen ZUr

Abtreibung drängen un ıhr diese als einz1ge VO iıhrer famıliären Umgebung
akzeptierte „ LOSUNS aufzuzwingen.
Pr recht oılt diese Zustimmung einer anderen Jorge, die iın diesem Entwurftf

AA Ausdruck kommt: Schwangerschaftsabbruch 1St keine Methode der Gebur-
tenregelung. Be]l der Empfängnisverhütung wırd nıcht in eın bereits ex1istierendes
individuelles Leben eingegriffen; CS wırd nıcht ber das Lebensrecht eines UNSC-
borenen Menschen verfügt. Geburtenregelung steht diesseıits der prinzıpiellen
Schranke des Tötungsverbots, während die Abtreibung ZUuUr Tötung ungeborenen
Lebens führt Das 1St eın fundamentaler Unterschied, der 1im Bewulfstsein der Be-
völkerung nıcht verwischt werden darft Hıer mussen auch sprachlıch deutliche
Unterschiede QESCTZL werden. 1iıne soziologische Untersuchung der Unıversıität
Wıen sprach VOT einıgen Jahren VO Schwangerschaftsabbruch als eiıner „nNAaCH-
steuernden Geburtenkontrolle“ 19 Das 1st der VOTrerst letzte Akt sprachlicher
Verharmlosung, die VO dem ablenkt, S 1ın der Abtreibungsdebatte geht

das Lebensrecht ungeborener Kınder.
Eın Bewulfstsein ZUgUNSTCEN des Lebens mu{fl auch einer Änderung

gesellschaftliıchen Eıinstellung gegenüber der Adoptionsfreigabe führen. Fı-
HC ınd das Leben schenken und CS annn der Fürsorge anderer Eltern anzZzu-

vertrauen, stOÖflßt be] vielen schwangeren Frauen auf unüberwindliche emotionale
Barrıeren. S1e fürchten, sıch ach dem Erlebnis des intensıven Lebensaustauschs
während der Schwangerschaft nıcht mehr VO ıhrem ınd FEAHNCN können
un CS ann doch behalten mussen. Der Gedanke, das eigene ınd ZUur Adop-
tıon ireiızugeben, wiırd zudem häufıig durch die gesellschaftliche Diskriminierung
blockiert, die eine Mutter, die ıhr ınd ach der Geburt „wegg1ibt“, härter trıfft
als eıne andere, die Cs ın den ersten Schwangerschaftswochen „wegmacht“ Es
entspricht der Mentalıtät der Lebensverachtung, dafß iın LEHSSCFIGT: Gesellschaft AB
treibung eher tolerijert wırd als das Austragen eıner Schwangerschaft mıiıt
schließender Adoptionsfreigabe. Diese Scheinlogik des Todes entbehrt jeder
tionalen Basıs; CS 1Sst ( Grund erkennen, CS für das ınd besser seın
sollte, nıcht geboren, als adoptiert werden. Da für die Multter eın Abbruch
leichter verkraften 1St als die spatere Irennung VO iıhrem Kınd, bleibt eıne
unbewiesene Behauptung, die 1ın vielen Fällen durch die weıthın tahbuisierten DSYS
chischen Spätfolgen der Abtreibung widerlegt wırd Dagegen könnte eın Wandel
unNnserer gesellschaftliıchen Einstellung gegenüber der Adoptionsfreigabe in vielen
Schwangerschaftskonflikten einen Ausweg erleichtern, WCIN1LN alle anderen VCI-

schlossen scheinen. 1ne Junge Frau, die ıhr ınd austragt, CS der Fursorge-
bereitschaft un Liebesfähigkeit anderer Menschen anzuvertrauen, 1ST keine HC
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fühllose „Rabenmutter“. Ihre Entscheidung verdient vielmehr in hohem Ma{
Respekt, weıl S1Ce sıch der Alternatıve des Tötens verweıgert un: iınnerhal ihrer

Grenzen och ımmer Ehrfurcht VOT den unverfügbaren Lebenschancen ıh-
ICS Kındes bekundet.

Anderungen gesellschaftlicher Einstellungen lassen sıch nıcht durch gesetzlı-
che der sozialpolıtische Mafßßnahmen dekretieren. Alles, W as HNSCIE Gesellschaft
für eınen verbesserten Lebensschutz tun kann, bleibt ohne ein Bewufßtsein
tür den Wert des Lebens wirkungslos. Sexuelle Aufklärung, verantwortliche
Empfängnisregelung, eın famıliengerechter un lebenstförderlicher Umbau Ns

ICI Gesellschaft durch soz1ialrechtliche Hilfestellungen können hne die Einsıicht
der betroffenen Frauen un: Männer den Schutz des ungeborenen Lebens nıcht
garantıeren. ber S$1e dokumentieren die Ernsthaftigkeit uUuNSCeICS gemeınsamen
Wiıllens, dem bedrohten Leben auch Ort Hıltfe kommen, ‚n dem err-
schenden Ideal gesellschaftliıcher Leistungsfähigkeıit och nıcht entspricht. Es 1STt
wahr, da{fß fr allen Zeıiten un!: allen Gesellschaftssystemen eıne C1-

schrecken hohe Zahl VO  e Abtreibungen gegeben hat un:! ohl auch in Zukunft
geben wırd ıne freiheitliche Gesellschaft,;, die auf die Anerkennung der Men-
schenrechte jedes einzelnen ıhrer Mitglieder gegründet 1St, ann sıch damıt JEr
doch nıcht abfinden, hne den einzıgen Anspruch VeErTatenN; den sS1e gegenüber
jedermann un: jederfrau 7AUEE Geltung bringen hat das Recht und dıe Freiheıit
aller schützen.
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